
§ 358 StPO.
Das Revisionsgericht ist an seine eigene rechtliche 

Beurteilung, die zur Aufhebung eines Urteils geführt 
hat, nicht gebunden, wenn es auf Grund erneuter Revi
sion in der gleichen Sache zu entscheiden hat.

OLG Halle, Urt. vom 10. Juli 1952 — 2b Ss 158/52 II.

Der Angeklagte hatte 70 fm Holz aus seinem Betrieb nach 
Westberlin verschoben und war von dem DG in D. wegen Ver
stoßes gegen KRG Nr. 50 in Tateinheit mit Verstoß gegen § 1 
Abs. 1 Ziff, 3, Abs. 2 WStVO verurteilt worden. Das Gericht 
hatte einen minderschweren Fall angenommen, weil der An
geklagte den Erlös für das Holz benutzt hatte, um zur Fort
führung des Sägewerks erforderliche und anderweit nicht er
hältliche Ersatzteile und die zur Beseitigung der Abfuhr
schwierigkeiten benötigten Autoreifen einzukaufen.

Auf die Revison der Staatsanwaltschaft hatte das OLG in H. 
das Urteil wegen ungenügender Sachaufklärung aufgehoben 
und in seinem Urteil zum Ausdruck gebracht, daß die An
nahme eines minderschweren Falles berechtigt sein könne, 
wenn sich bei der erneuten Verhandlung bestätige, daß dies 
aus subjektiven Gründen im Hinblick auf den Gedanken der 
Güterabwägung geboten sei.

Auf Grund dieser Weisung hat das LG in D. erneut ver
handelt und ist wiederum zur Verurteilung auf Grund des § 1 
Abs. 2 WStVO gelangt.

Hiergegen richtet sich die erneute Revision der Staatsan
waltschaft, welcher vom OLG in H. stattgegeben wurde.

Aus den G r ü n d e n :
Die Strafkammer ist, den rechtlichen Ausführungen 

des Revisionsurteils folgend, obwohl objektiv der Nor
malfall des § 1 Abs. 1 WStVO von ihr selbst als gegeben 
erachtet worden ist, aus subjektiven Erwägungen zur 
Anwendung des Abs. 2 des § 1 WStVO, also zum minder
schweren Fall, gelangt.

Nach § 358 Abs. 1 StPO ist das Gericht, an welches das 
Revisionsgericht ein Verfahren zurückverweist, an die 
Rechtsansicht des Revisionsgerichts gebunden. Das Ge
richt muß sich also einer Rechtsansicht des Revisions
urteils im gegebenen Verfahren auch dann unterwerfen, 
wenn es diese für unrichtig hält. Dieser Grundsatz setzt 
voraus, daß das Revisionsgericht die ihm für die Re
vision gezogenen Grenzen innegehalten hat. Zur Ent
scheidung steht hier die Frage, ob das Revisionsgericht 
selbst an seine in einer früheren Entscheidung in der
selben Sache vertretene Rechtsansicht auch dann ge
bunden ist, wenn sich etwa in der Zwischenzeit eine 
neue Rechtsüberzeugung gebildet hat.

Der Strafsenat hat in seiner Entscheidung vom 24. 
Juli 1951 die Rechtsansicht vertreten, daß auch bei an 
sich erheblichen Verstößen gegen die Wirtschaftsstraf
verordnung die Annahme eines minderschweren Falles 
bei § 1 Abs. 1 WStVO in Betracht kommen könne, wenn 
der Täter aus einer unverschuldeten Zwangslage heraus 
im volkswirtschaftlichen Interesse gehandelt hat und 
wenn bei Abwägung der volkswirtschaftlichen Vor
teile und Nachteile der Verstoß selbst als minderschwer 
erscheint. Er hat ferner die Rechtsansicht vertreten, daß 
die Gesamtheit subjektiver Momente, wie etwa unver
schuldete Zwangslage, Aufrechterhaltung des Betriebes 
im volkswirtschaftlichen Interesse, auch durch ungeneh- 
migte Kompensationen und ähnliches bei der Prüfung 
der Frage, ob ein Normalfall oder ein minderschwerer 
Fall vorliege, beachtlich sei. In der Zwischenzeit hat sich 
aber die diesbezügliche Rechtsüberzeugung maßgeblich 
geändert, wobei darauf hinzuweisen ist, daß das OG in 
seiner Entscheidung vom 20. Juli 1950*), also zeitlich er
heblich vor der Revisionsentscheidung des OLG vom 
24. Juli 1951, eindeutig zum Ausdruck brachte, daß ein 
minderschwerer Fall im Sinne des § 1 Abs. 2 WStVO 
immer nur dann gegeben ist, wenn die Tat sachlich ge-

*) NJ 1950 S. 405.
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ringere Bedeutung hat. Diese sachlich geringere Bedeu
tung kann aber nur auf das durch das Gesetz geschützte 
Objekt bezogen werden, nämlich auf die Durchführung 
der Wirtschaftsplanung oder die Versorgung der Be
völkerung. Daher liegt ein minderschwerer Fall nur 
dann vor, wenn durch die Tat bei Berücksichtigung der 
jeweiligen wirtschaftlichen Lage die Durchführung der 
Wirtschaftsplanung oder die Versorgung der Bevölke
rung nur geringfügig gefährdet ist. Ausschließlich in der 
Person des Täters liegende Umstände, z. B. Unbestraft- 
heit, Geständnis, Reue, wirtschaftliche Notlage oder ähn
liches, müssen deshalb bei der Entscheidung, ob ein min
derschwerer Fall vorliegt, außer Betracht bleiben, da sie 
auf den Umfang der Gefährdung der Wirtschaftsplanung 
oder der Versorgung der Bevölkerung durch die Tat 
keinen Einfluß haben. In einer Vielzahl von weiteren 
Entscheidungen des OG ist eindeutig zum Ausdruck 
gekommen, daß die Güterabwägung, also die Abwä
gung des volkswirtschaftlichen Nutzens gegenüber 
dem der Volkswirtschaft zugefügten Schaden, im Wirt
schaftsstrafrecht nicht zulässig sei, weil in der Konse
quenz einer derartigen Betrachtungsweise letzten Endes 
eine Durchbrechung der Plandisziplin und ein willkür
liches Eingreifen in die Durchführung der Wirtschafts
planung straflos bleiben müßte, was keinesfalls ge
billigt werden könnte.

Dieser Rechtsansicht hat sich auch der erkennende 
Senat längst angeschlossen. Er hat in einer Vielzahl von 
Entscheidungen die diesbezügliche Auffassung, daß also 
weder die Güterabwägung noch das Hineintragen von 
subjektiven Erwägungen für die rechtliche Würdigung 
eines Verstoßes gegen die Wirtschaftsstrafverordnung 
maßgeblich sein können, niedergelegt.

Damit hat sich also auch in der Rechtsprechung des 
Wirtschaftsstrafsenates des OLG Halle diese neue Rechts
überzeugung soweit durchgesetzt, daß sie zu einer in 
dieser Materie ständigen geworden ist.

Die Entschließung der Vereinigten Strafsenate des 
OLG vom 18. Januar 1951 zur Frage des § 358 Abs. 1 
StPO hat sich eindeutig dahingehend ausgesprochen, daß 
auch das Revisionsgericht, sofern sich in der Zwischen
zeit in der Rechtsprechung eine neue Rechtsansicht her
ausgebildet hat, an seine in gleicher Sache früher ver
tretene Rechtsansicht nicht mehr gebunden ist.

Wie schon ausgeführt, hat sich in der Zwischenzeit zu 
dem hier in Frage stehenden Komplex eine allgemein 
anerkannte Rechtsüberzeugung allmählich, aber nicht 
etwa schon mit der Entscheidung des OG vom 20. Juli 
1950 entwickelt, so daß der Strafsenat an seine in der 
gleichen Sache früher vertretene Rechtsauffassung nicht 
mehr gebunden ist.

Nicht gefolgt werden kann der Verteidigung insoweit, 
als sie ausführt, daß schon zum Zeitpunkt der genann
ten oberstgerichtlichen Entscheidung, also im Sommer 
1950, diese Rechtsansicht bereits entwickelt und zu einer 
allgemeinen geworden war, so daß danach der Straf
senat nunmehr an seine in dieser Sache einmal ver
tretene Rechtsüberzeugung gebunden sei. Das würde im 
Ergebnis bedeuten, einen aus Rechtsirrtum begangenen 
Fehler durch einen zweiten, der ebenfalls nur auf einem 
Fehler beruhen könnte, zu vertuschen. Das aber kann 
nicht Sinn und Inhalt einer demokratischen Rechts
pflege sein.

Aus den oben dargelegten Gründen ist daher der er
kennende Senat an seine frühere Auffassung des Ur
teils vom 24. Juli 1951 nicht gebunden.

Nachdem im angefochtenen Urteil eindeutig ein Ver
stoß gegen § 1 Abs. 1 Ziff. 3 WStVO im Normalfalle 
festgestellt wurde, die Gesamtheit der subjektiven Er
wägungen aber ebenso wie die Güterabwägung in 
Fortfall kommen muß, hat die Strafkammer durch 
Nichtanwendung dieser materiellrechtlichen Bestim
mungen auf den festgestellten Sachverhalt materielles 
Recht verletzt.


